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Die Abstufungen des ungleichen Wahlrechts werden entweder durch Einteilung der
Bevölkerung in Wählergruppen (Abteilungen, Kurien, Klassen: Klassen-
wahlrecht) oder durch Übertragung mehrerer Stimmen an einen Wähler (Plural-
Wahl-Mehrstimm-Recht) oder durch ungleiche Wahlkreiseinteilung herbeigeführt. —
Eine Wählerklasse kann allgemeine heissen. Trotzdem ist das Wahlrecht ungleich, wenn
die Sonderklassen nicht nur ein verschwindendes Stiimmgewicht besitzen.

IX. Wahlrechtssysteme. Es gibt deren vier: 1. zuerst beschränktes

und ungleiches Wahlrecht; noch gilt es in Grossbritannien, Russland, beiden Reuss, Alten-
burg, Lübeck, Hamburg; dann allmählich entweder 2. beschränktes, aber gleiches
Wahlrecht: in Deutschland nicht mehr vorhanden, aber in Ungarn-Kroatien, Luxemburg,
Serbien, Italien (Analphabeten, d. h. wer nicht lesen und schreiben kann, wahlberechtigt
erst mit 30 Jahren, vorher nur, wenn die Dienstpflicht erfüllt), oder 3. allgemeines, aber

ungleiches Wahlrecht. Das System findet sich in Belgien und Österreich, für
Deutschland gesetzlich in Preussen, Bayern, Sachsen, Baden, Hessen, Schwarzburg, Schaum-
burg-Lippe, Weimar, Meiningen, Lippe, Anhalt, Bremen, Braunschweig, Oldenburg, Koburg-
Gotha; tatsächlich im Reiche, weil die Wahlkreise der Bevölkerungsziffer nach zu ungleich

geworden sind. Die Ungleichheit besteht gewöhnlich in Klassenwahl; im Reich, in Öster-
reich, Bayern und Baden in der Wahlkreiseinteilung (im Reich und Bayern das Land, in
Baden die Städte bevorzugt); in Preussen in Klassenwahl und Wahlkreisziffer, in Sachsen
und Oldenburg in Pluralwahl und Wahlkreiseinteilung, in Hessen nur in Mehrstimmrecht.

In Oldenburg hat der 40 Jahre alte Wähler eine Alterszusatzstimme und 28 Abgeordnete
werden in zwei-, 14 in einmännigen, 3 in einem dreimännigen Wahlkreise gewählt. 4. All-
gemeines und gleiches  Wahlrecht. Dem Buchstaben nach gilt es im Reiche,
in Frankreich, Spanien, Norwegen, Dänemark, Schweiz, Griechenland. In Frankreich und
im Reiche ist es durch die stark verschiedene numerische Entwickelung der Wahlkreise un-

gleich geworden. Württemberg und Elsass-Lothringen sind die einzigen Länder, wo Gleich-
heit auch für die Wahlkreise tatsächlich herrscht.

X. Deutsches Reich. Wie bei jedem Wahlrechte, gilt auch beim Reichswahlrechte,
dass es ausser von positiven von gewissen negativen Voraussetzungen (Disqualifikationen)

abhängt. Wähler zum deutschen Reichstage ist wohl jeder 25 Jahre alte Deutsche, der in
einem Bundesstaate wohnt, in diesem Bundesstaate, aber nur, wenn er nicht unter Vormund-

schaft steht, nicht im Konkurse sich befindet, im letzten der Wahl vorangegangenen Jahre

keine öffentliche Armenunterstützung erhielt, und die bürgerlichen Ehrenrechte nicht verlor.
(Reichswahlgesetz v. 31. Mai 1869.) Als öffentliche Armenunterstützung gelten seit Reichs-
gesetz v. 15. März 1909 nicht Krankenunterstützung, Anstaltspflege Angehöriger, Erziehungs-
beihilfen, Unterstützung in augenblicklicher Notlage, zurückgezahlte Unterstützungen. Wähl-
bar ist im Reiche 1. jeder Wahlberechtigte, der einem Bundesstaate seit einem Jahre an-

gehört, 2. Ausländer und Eingeborene in den Schutzgebieten, die dort die Reichsangehörigkeit
durch Naturalisation erwarben. Der Wahlkreiseinteilung liegt der Rechtssatz zugrunde:
„jeder Wahlkreis muss 1864 durchschnittlich 100000 Seelen gehabt haben.“ Der Satz gilt
noch, aber schon seit mehr als zwei Jahrzehnten bilden 100000 Seelen nicht mehr die Durch-

schnittsziffer. Augenblicklich ist der Durchschnitt 180000.
XI. Preussen. Wahlberechtigt zur zweiten Kammer ist bereits nach der Wahl-

ordnung vom 30. Mai 1849 jeder 24 Jahre alte Preusse in der Gemeinde, in der er seit

6 Monaten wohnt oder sich aufhält. Von Anfang an war die Zahlung einer direkten Steuer

keine Voraussetzung. Trotzdem sind die Klassen, nach denen sich das Wahlrecht abstuft,
nicht Berufs-, Bildungs-, Alters-, Stadt-, Land-, sondern Steuerklassen und zwar reine. Das
ist nur dadurch möglich, dass diejenigen, die keine direkten Steuern zahlen, wählen dürfen.
Sie wählen in der dritten Klasse. Die Einteilung in drei Steuerklassen bedeutet nicht von

selbst: auf jede Klasse entfällt dieselbe Steuersumme. Die Einteilung in Klassen ist Ein-

teilung der Wähler. Die Einteilung besagt daher nicht notwendig: die Klassen haben gleiche
Steuer-, bei Bildungsklassen gleiche Bildungskraft; sondern die Einteilung besagt notwendig
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nur: die Klassen besitzen gleiche Wahlkraft (jede ein Drittel Wahlkraft). Die Klassen sind
Wahlklassen. Die gleiche Wahlkraft kann daher auch Klassen mit verschiedenem Steuer-

gewichte verliehen werden. In Preussen ist es allerdings nicht der Fall. Es gilt Steuer-

drittelung und zwar reine. Nur gleiche Steuerkraft besitzt gleiche Wahlkraft. Die auf den
Abstimmungsbezirk (Urwahlbezirk) entfallende Gesamtsteuersumme wird auf die drei Klassen

gleichmässig verteilt. Die Regierung wollte 1891 zwölfteln (/) erste, /) zweite, / dritte
Klasse), um zu verhindern, dass durch die damals eingeführteProgressivbesteuerung Wähler

aus höheren in niedriegere Klassen herabgedrückt werden. Das Abgeordnetenhaus schlug zu
dem gleichen Zwecke für die erste Klasse eine sog. Maximierung auf 2000 Mk. Steuer vor.

D. h. es sollte eine Steigerung des Übergewichts des Reichtums dadurch gemindert werden,
dass über eine bestimmte Summe hinaus die Steuerleistung ausser Anrechnung bleibt. Das

Herrenhaus lehnte beide Vorschläge ab. Man einigte sich in der Wahlgesetznovelle vom
29. !uni 1893 dahin, die Steigerung jenes Übergewichtes in der Weise abzuschwächen,
dass nicht nur wie bisher die Gesamtsumme der direkten Staats-, sondern auch aller direkten

Kommunalsteuern (an Gemeinde, Kreis, Provinz, Bezirk) der Drittelung zugrunde gelegt
wurde.

Die gescheiterte Wahlreform von 1910 stellte sich zur Aufgabe, das preussische Wahl-
recht aus einem Reichtums- und teilweise auch Proletarier-Wahlrecht in ein Mittelstands-

Wahlrecht umzuwandeln. Was die proletarische Seite angeht, so hat das preussische Wahl-
recht seit 1891 in den Grossstädten demokratische Begleiterscheinungen gezeitigt. Bis 1891

erfolgte die Drittelung gemeindeweise. Zur Erleichterung der Wähler (Abkürzung des
Weges) wurde 1891 die bezirksweise Drittelung, d. h. Bildung dreier Abteilungen schon

für jeden Urwalhlbezirk eingeführt. Das bewirkte, dass in den Aussenbezirken der Gross-
städte Leute mit ganz geringer Steuerleistung auch in höheren Klassen die Mehrheit er-
langten und so den Mittelstand im Wahlkreise überwanden. Die Reform von 1910 wollte

dem entgegenwirken durch Rückkehr zu grösseren Drittelungsgebieten. Das Übergewicht
der Reichen sollte beseitigt werden: 1. durch Maximierung: bei jedem Wähler werden
seine Steuern über eine Höchstgrenze (5000 Mk.) hinaus nicht mehr in Ansatz gebracht;
2. durch Umbildung der Wahlklassen aus reinen Steuerklassen in Steuer- und Bildungs-

klassen (Verbindung mit Kulturträgerwahlrecht.) Leute mit höherer Bildung, grösserer
politischer Erfahrung und durch längeren öffentlichen Dienst erprobter Staatsgesinnung (sog.
Kulturträger) sollten in eine höhere Wahlklasse eingereiht werden als die, in welche sie nach
ihrer Steuersumme einzustellen wären.

Andere Mittel zur Abschwächung des plutokratischen Charakters des Steuerklassen-
Wahlrechts sind: 1. Modifikation der Einteilung durch das Wählerzahl-Moment: die erste
und zweite Klasse muss nicht bloss eine bestimmte Steuersumme, sondern auch eine bestimmte

Wählerzahl umfassen. Machen die, auf welche das erste Drittel der Steuersumme entfällt,

nicht zugleich , (, /) der Wahlbürgerschaft des Einteilungssprengels aus, so werden
von den Nächstbesteuerten zur ersten Klasse so viele gezogen, bis diese , (, /) der

Wahlberechtigten umfasst. Die nächsten, die die Hälfte der verbleibenden Steuersumme auf-
bringen, bilden die zweite Klasse, aber nur, wenn sie zugleich / (/, /) der Wahlberech-
tigten umfassen; erreichen sie die Zahl nicht, so rücken entsprechend Niedrigstbesteuerte
auf. Das System gilt für Gemeindewahlen in Baden und zwar seit der Gemeindeordnung

vom 18. Okt. 1910 in Form der Sechstelung (, /, /). Selbstverständlich ist, dass bei
Sechstelung die erste Klasse mehr Wähler umfassen muss, als bei Neuntelung oder Zwölfte-

lung. Sechstelung schwächt also die Wahlkraft der Höchstbesteuerten stärker. In Preussen
zeigt sich ein Ansatz dieser Modifikation insoferne, als seit 1891 jede nicht zur Staatsein-

kommensteuer veranlagte Person als Dreimark-Wähler fingiert wird. Dadurch wurde die
in der Progressivbesteuerung liegende Wahlbevorzugung der Reichen in etwas gedämpft,
denn die Steuerfreien zählten jetzt bei der Berechnung des Steuerdrittels mit. 2. Die Mini-
mierung. Sie bedeutet: für das Aufrücken in die höhere Wählerklasse ist ein Mindest-

einkommen vorgeschrieben.
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Wichtig ist bei der Klassenwahl noch, ob die Klassen den oder die Abgeordneten des
Wahlkreises gemeinschaftlich wählen, so dass zwei Wahlklassen, weil sie zwei Drittel Wahl-
kraft besitzen, die dritte überstimmen können, oder ob jede Klasse für sich einen Abgeord-
neten bestimmt. Im ersten Falle können die Wahlkreise einmännig, im letzteren Falle

müssen sie dreimännig sein. Das erste System begünstigt die Höchstbesteuerten. Es gilt
in Preussen (einmännige Wahlkreise. Das andere System mildert die plutokratische Natur
des Steuerklassen-Wahlrechts. Es gilt in Braunschweig und Schwarzburg.

Am augenfälligsten tritt die Ungleichheit des Steuerklsssensystems hervor, wenn man
sich vergegenwärtigt, wie der Zufall des Wohnsitzes und der Wohnung darüber entscheidet,
in welcher Abteilung einer wählt. In armen Bezirken ist Wähler erster Klasse, wer in

anderen in dritter Klasse stimmt.

XII. Mittelstaaten. In Bayern ist Wähler jeder 25 Jahre alte Bayer, der seit
windestens einem Jahre a) die Staatsangehörigkeit besitzt, b) irgendwelche direkte Staats-
steuer (Minimum 50 Pfg) zahlt (Wahl-G. 1906 u. Einkommensteuer-G. 1910). Die Wahl-

kreise sind mehr ungleich als gleich. Nahezu drei Achtel der Abgeordneten (60 von 163)
werden nicht in ein-, sondern in zweimännigen Wahlkreisen (30 solche gegen 103 andere)

gewählt und die grossen Städte haben grundsätzlich weniger Mandate als das Landgebiet.
Im Königreich Sachsen (Wahl-G. 1909) setzt das Stimmrecht voraus: Staatsangehörigkeit
seit mindestens zwei Jahren, direkte Staatssteuer, 25. Lebensjahr und männliches Geschlecht.
Möglich ist Steigerung des Stimmrechts bis zu vier Stimmen. Eine Ergänzungsstimme
erhält, wer 50 Jahre alt ist (Alterspluralität), soferne er nicht schon aus anderen Gründen

drei Zusatzstimmen hat. Die anderen Gründe sind Bildung (Einjährigen-Examen), Einkommen
und Grundbesitz je nach der Grösse eine oder zwei Ergänzungsstimmen. Baden verlangt:
a) männliches Geschlecht, b) Staatsangehörigheit seit mindestens zwei Jahren und Wohnsitz
im Lande im Zeitpunkt der Wahl, oder Wohnsitz und Staatsangehörigkeit seit einem Jahre

(Verfassung 1904, § 34). Württemberg begnügt sich mit männlichem Geschlecht, 25
Lebensjahren und Besitz der Staatsangehörigkeit überhaupt (Verfassung G. 1906). Dagegen
haben Elsass-Lothringen (Wahlgesetz 1911) und Hessen (Landstände-Gesetz 1911)
die Einräumung des direkten Wahlrechts mit starken Wahlkautelen, in Hessen auch mit
Mehrstimmrecht belastet. In Hessen war das Wahlrecht bisher allgemein und gleich, jetzt

ist es weniger allgemein und ungleich. In Elsass-Lothringen galt bisher schon allgemeines
und gleiches Wahlrecht, aber kautelenfreies, jetzt kautelenbelastetes. Im Reichslande sind
wahlberechtigt die männlichen Einwohner des Landes, die 1. reichsangehörig, 2. 25 Jahre
alt, 3. seit 3 (bei öffentlichem Amt 1) Jahren im Lande, 4. seit 1 Jahre in der Gemeinde

wohnhaft sind. Hessen verlangt männliches Geschlecht, 25 Jahre, Wohnsitz im Lande seit
drei, Staatsangehörigkeit seit einem Jahre, geringe direkte Staats- oder Gemeindesteuer seit
Anfang des Rechnungsjahres; 50 Jahre gewähren eine Altersstimme.

XIII. Hamburg. Diese Hansestadt hat von Einkommensteuer abhängiges und in
viele Klassen gespaltenes Wahlrecht. Zunächst bestehen drei Hauptklassen, zwei Standes-
klassen, die Grundeigentümer- und die Bildungsklasse, von denen jede 40 Bürgerschaftsmit-
glieder wählt, dann die allgemeine Wählerklasse. Sie zerfällt in eine Landabteilung, die 8,
und eine Stadtabteilung, die 72 Bürgerschaftsmitglieder kreiert. Letztere gliedert sich wieder
in die Wähler mit mehr als und in die Wähler bis zu 2500 Mk. Einkommen. Die erste

der beiden Steuergruppen wählt doppelt soviel Abgeordnete als die zweite, von den 72

also 48 (Wahlgesetz v. 5. III. 1906). Reuß j. L. hat seit 1913 dasselbe Mehrstimmrecht
wie Sachsen.
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